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36/SN - ~O/H€ 

,_,r Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

Präsidialabteilung 

GZ.: Präs -22.00-180/92-2 
Ggst.:EntwUrfe von Novellen zum' Schulpflicht­

gesetz, Schulorganisationsgesetz, S~hul­
unterrichtsgesetz und Pflichtschuler­
haltungs-Grundsatzgesetz; 
Stellungnahme. ' 

Graz, ,am 9. März 1993 

Bearbeiter:Fr.Dr~Krenh-Mayer 
Tel.: (0316}877/2428od. 

2671 od. 2298 DW 
Telefax: (0316)877/4395 
DVR: 0087122 

1 ~ Präsidium des Nationalrates ..... {~";;:;;---:(,~I_~~ lY"g~~Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien; . "'" .......... lf...................... . , ........... : 
(mi t 25 Abdrucken); .. _:.t: t 6. MRZ. 1993 .. 

2. dem Bure:> qes Bundesministers fUr. '~, 19. Mln199; /J I i 

Födera11smus und Verwal tungsreform Jt ............................ , ............ ~. 
Minoritenplatz ,}, 1010 Wien~-- -;$1·'t . '<-L.t 

3. allen steirischen Mitgliedern des Nationalrates; ~. CL 1 

4. allen steirischen Mitgliedern des Bundesrates; 

5. allen Ämtern der Landesregierungen 
(Landesamtsdirektion); 

6. der Verbindungsstelle der Bundesländer beim 
Amt der Nö Landesregierung 
Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A. : 

L~, !(V~ 

FUr die Steiermärkische Landesregierung 

Der Landeshauptmann 

Dr. Krainer eh. 
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ABSCHRIFT 

, 
AMT DER 

STEIERMÄRKlSCHEN LANDESREGIERUNG 

8011 Graz, Landesregierung - RcchtsabteUun& 13 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Hinoritenplatz 5 
1014 Wien ---------

Ra:btlabtc:ihmg 13 - AlJgemc:iDbiIdeDde Pflic:btlChulcD 
KiDderpnen- und Hortweaen 
8011 Graz, Stempfergaue 4 

DVR 0087122 
Bearbeiter Dr. Emberger 

Telefon DW (0316) 1n71 2104 
Telex·311838 Irggr a 
Telefax (0316) m 12294 

Paneienverkehr 
Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr 

BitteiD der ADtwon das Geschiftszeicben (GZ) 
dieses Schreibens anfübren 

GZ Präs - 22.00-180/92-2 Graz , am ~ ;- 9. März 1993 
Ggst Entwürfe von Novellen zum Schulpflichtgesetz , 

Schulorganisationsgesetz (15.SCHOG-Novelle), 
Schulunterrichtsgesetz und Pflichtschulerhaltungs­
Grundsatzgesetz; 
Stellungnahme. 

Zu den mit do. Note vom 19.1.1993, Zl.: 12.690/2-111/2/93 übermittelten Ent­

würfen von Novellen zum Schulpflichtgesetz, Schulorganisationsgesetz 

(1S.SCHOG-Novelle), Schulunterrichtsgesetz und Pflichtschulerhaltungs-Grund­

satzgesetz im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Unterricht behinderter und 

nicht behinderter Kinder wird wie folgt Stellung genommen: 

Unbeschadet der grundsätzlichen Zustiminung zur " Einführ\1ng und Regel\ing des 
" " . 

gemeinsamen Unterrichtes behinderter und nicht behinderter Kinder in den all­

gemeinbildenden Pflichtschulen wird festgestellt, daß keiner der vorliegenden 

Novellenentwürfe überaus wichtige Begleitmaßnahmen hinsichtlich der Verwen­

dung zusätzlichen Betreuungspersonals und therapeutischer Hilfen vorsieht. 

Diese. Maßnahmen erscheinen jedoch für den Erfolg der Bemühungen um die 

Integration unerläßlich. 

Im besonderen wird zum Entwurf einer IS.SCHOG-Novelle festgestellt, daß die 

, in Z. 7 vorgesehene Verfassungsbestimmung über die sonderpädagogischen Zen­

tren den bisherigen Grundsatz durchbricht, wonach Angelegenheiten der äußeren 

Organisation der Pflichtschulen in die Ausführungsgesetzgebung des Landes 

fallen. Eine Änderung der Verfassungslage für den Einzelfall erscheint 
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bedenklich und kann im übrigen aus der Sicht des Landes nicht hingen,gmjjlllllD 

werden. Überdies widerspricht diese Vorgangsweise dem verfa8sungsrechtl 

Konzentrationsgebot, demzufolge Änderungen der bundesstaatlichen Zust·· 

keitsverteilungen ausschließlich im Rahmen des B-VG vorzunehmen waren. 

Vorgeschlagen wird, wie in ~llen anderen Angelegenheiten der äußeren 0 

sation den Landesgesetzgeber zu beauftragen, die ausführungsgesetzlic 

Bestimmungen für die Festlegung von sonderpädagogischen Zentren zu erl 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Abdrucke 

unmittelbar zugeleitet. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

Krainer) 

1

1 

., 

i-
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